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Bezirksgeschäftsstelle Dresden

Fachrichtung Planungsbereich Bemerkung

Hausärztliche Versorgung

Allgemeinmedizin*) Weißwasser Abgabe: I/2017

Innere Medizin*) Weißwasser Abgabe: I/2017 

Allgemeinmedizin*)
(Vertragsarztsitz in einer 

Berufsausübungsgemeinschaft)
Weiterführung in jeder Form möglich

Zittau
Ort: Kurort Jonsdorf

Abgabe nach Vereinbarung

Interessenten wenden sich bitte an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Dresden, Schützenhöhe 12, 01099 
Dresden, Tel. 0351 8828-310.

Abgabe von  
Vertragsarztsitzen
Von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen werden folgende Vertragsarztsitze zur Übernahme veröffentlicht:

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz

Fachrichtung Planungsbereich Bemerkung

Hausärztliche Versorgung

Innere Medizin*) Marienberg geplante Abgabe: 31.01.2017

Allgemeinmedizin*) Zwickau geplante Abgabe: 01.07.2017

Interessenten wenden sich bitte an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz, Postfach 11 64, 09070 
Chemnitz, Tel. 0371 2789-406 oder -403.

Bezirksgeschäftsstelle Leipzig

Reg.-Nr. Fachrichtung Planungsbereich Bewerbungsfrist

Hausärztliche Versorgung

16/L030 Allgemeinmedizin*) Wurzen 12.09.2016

16/L031 Allgemeinmedizin*) Wurzen 12.09.2016

Allgemeine fachärztliche Versorgung

16/L032 Neurologie und Psychiatrie Delitzsch 12.09.2016

Schriftliche Bewerbungen sind unter Berücksichtigung der Bewerbungsfrist an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle 
Leipzig, Braunstraße 16, 04347 Leipzig, Tel. 0341 2432-153 oder -154 zu richten.

Erste Fachsprachen-
prüfung in Sachsen

Am 25. Juli 2016 haben erstmals 
fünf ausländische Ärzte in Sachsen 
ihre Fachsprachenprüfung bei der 
Sächsischen Landesärztekammer ab -
gelegt. Frau Souha Al Sheik Othman 
und Herr Nael Srour aus Syrien konn-
ten als erste nach erfolgreicher Prü-
fung ihre Glückwünsche entgegen-
nehmen.
Auf Beschluss der Gesundheitsminis-
terkonferenz müssen ausländische 

Ärzte, die einen Antrag auf Berufs-
erlaubnis oder Approbation in Sach-
sen stellen, rückwirkend zum 1. Mai 
2016 nachweisen, dass ihre Deutsch-
kenntnisse für eine umfassende 
medizinische Tätigkeit ausreichend 
sind. Sollte diese Voraussetzung 
nicht erfüllt sein, ordnet die Landes-
direktion Sachsen als Approbations-
behörde eine Fachsprachenprüfung 
an.

Mit der Prüfung wird festgestellt, ob 
der Arzt über Fachsprachenkennt-
nisse orientiert am Sprachniveau C1 

verfügt. Er muss sich weitgehend 
fließend mit Patienten und Kollegen 
verständigen, eine umfassende Ana-
mnese erheben sowie komplexe 
Texte und Fachdiskussionen zu medi-
zinischen Themen verstehen und 
wiedergeben können. Die Prüfung 
findet in Form einer Einzelprüfung 
statt.
Aktuell stehen bereits 50 weitere 
Prüfungstermine fest.

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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